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(54) Einrichtung zum Aufrichten einer Person

(57) Eine Einrichtung 1 zum Aufrichten einer Person
23, vor allem aus einer sitzenden Stellung, umfasst eine
Fußauflage 8, eine Kniestütze 13 und eine Hebeeinrich-
tung 14. Die Hebeeinrichtung 14 verfügt über einen An-
trieb 15 und ein von diesem bewegbares Zugmittel 16,
17. Die Einrichtung 1 verfügt über eine Brustkorbabstüt-
zung 12 zum Abstützen des Brustkorbes einer mit der
Einrichtung 1 aufgerichteten Person 23. Die zumindest
eine Brustkorbabstützung 12, die Kniestütze 13 sowie
die Fußauflage 8 sind als Schwenkeinheit zum Ver-
schwenken einer aufgerichteten Person 23 um eine ho-
rizontal verlaufende Achse 4 in Richtung der Aufrichte-
bewegung verschwenkbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Auf-
richten einer Person, insbesondere aus einer sitzenden
Stellung, umfassend eine Fußauflage, eine Kniestütze
und eine einen Antrieb und ein von diesem bewegbares
Zugmittel aufweisende Hebeeinrichtung.
[0002] Derartige Einrichtungen werden auch als Auf-
richtelifter bezeichnet. Eingesetzt werden derartige Lifter
zum Aufrichten einer bezüglich ihrer Bewegungsfreiheit
eingeschränkten Person beispielsweise zum Umsetzen
dieser Person von einem Bett in einen Rollstuhl oder von
einem Rollstuhl auf eine Toilette. Derartige Aufrichtelifter
verfügen über ein Gestell, welches bodenseitig typi-
scherweise über vier Lenkrollen abgestützt ist. Teil des
Gestells ist eine sich in vertikaler Richtung nach oben
erstreckende Tragsäule, an der eine für jeden Fuß vor-
gesehene Fußauflage sowie eine Knie- bzw. Schienbein-
stütze angebracht ist. An die Tragsäule sind zudem Hal-
tegriffe angeschlossen, damit sich eine aufzurichtende
Person hieran festhalten kann. Die Tragsäule gemäß ei-
nem vorbekannten Aufrichtelifter verfügt an ihrem obe-
ren Abschluss, der sich oberhalb einer aufgerichteten
Person befindet, über eine Umlenkrolle, an der ein Zug-
mittel, angeschlossen an eine elektromotorisch betrie-
bene Seilwinde, umgelenkt ist. An dem freien Ende eines
solchen, als Zugmittel dienenden Seiles ist eine gepol-
sterte Aufrichtschale befestigt, die zum Aufrichten einer
Person um den Rücken derselben herum gelegt wird. Mit
einem solchen vorbekannten Aufrichtelifter kann eine
Person aus sitzender Position, in eine schräge, nach hin-
ten geneigte Stehposition gebracht werden. In dieser
Stellung stehen die Füße auf den Fußauflagen auf und
die Knie bzw. die Schienbeine liegen an der diesbezüg-
lichen Abstützung als Widerlager an. Ein Aufrichten einer
Person in eine normale Stehposition ist mit einem sol-
chen Lifter nicht möglich. Darüber hinaus kann ein sol-
cher Lifter nur für solche Personen eingesetzt werden,
die in der Lage sind, die den Rücken umgreifende und
unter den Armen hindurchgeführte Aufrichtschale in die-
ser Stellung unter den Achseln halten zu können. Per-
sonen mit Muskelerkrankungen sind jedoch oftmals nicht
in der Lage, diesen Gegendruck zum Halten der Aufrich-
teschale aufzubringen. In solchen Fällen werden Gesä-
ßgurte verwendet. Der Einsatz eines Gesäßgurtes hat
wiederum zum Nachteil, dass bei einem Toilettengang
die Hose nicht, zumindest nicht ohne weiteres herunter-
gelassen werden kann.
[0003] Neben derartigen aufgrund ihrer Rollen mobi-
len Aufrichteliftern werden auch Stehgeräte eingesetzt,
mit denen eine Person mittels eines Gesäßgurtes in den
Stand gebracht werden kann. Zum Umsetzen einer auf-
gerichteten Person ist die Tragsäule bei einem solchen
Stehgerät drehbar.
[0004] Um bei Verwendung eines Gesäßgurtes ein Lö-
sen der Hose zu ermöglichen und gleichzeitig ein Zu-
rückfallen der Person zu verhindern, ist es erforderlich,
die aufgerichtete Person mit einem zusätzlichen Halte-

gurt zu fixieren. Auch wenn bei Verwendung eines Ge-
säßgurtes ein Umsetzen einer Person insbesondere
auch für einen Toilettengang möglich ist, kann die Person
mit dem zusätzlichen Haltegurt nur dann gehalten wer-
den, wenn von dieser der notwendige Gegendruck auf-
gebaut werden kann. Personen beispielsweise mit Mus-
kelerkrankungen sind hierzu nicht immer in der Lage.
[0005] Ausgehend von diesem diskutierten Stand der
Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde,
eine Aufrichteeinrichtung der eingangs genannten Art
dergestalt weiterzubilden, dass mit dieser eine Person
aufgerichtet und grundsätzlich ohne notwendige Ver-
wendung zusätzlicher Haltesysteme etwa zum Herunter-
lassen der Hose vor einem Toilettengang gehalten wer-
den kann.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne eingangs genannte, gattungsgemäße Einrichtung ge-
löst, bei der die Einrichtung über eine Brustkorbabstüt-
zung zum Abstützen des Brustkorbes einer mit der Ein-
richtung aufgerichteten Person verfügt und die zumin-
dest eine Brustkorbabstützung, die Kniestütze sowie die
Fußauflage als Schwenkeinheit zum Schwenken einer
aufgerichteten Person in Richtung der Aufrichtebewe-
gung um eine horizontal verlaufende Achse verschwenk-
bar sind.
[0007] Diese Aufrichteeinrichtung verfügt über eine
Schwenkeinheit, die es ermöglicht, die aufgerichtete Per-
son zu verschwenken, damit nach Durchführen des Ver-
schwenkvorganges die Person an der Schwenkeinheit
abgestützt ist. Aus diesem Grunde werden zum Halten
der Person nach dem Verschwenken keine zusätzlichen
Halte- oder Fixiermittel benötigt. Das Gewicht der Person
wird über die Fußauflage, die Knie- und/oder Schienbein-
stütze und eine Brustkorbabstützung aufgefangen. Ver-
schwenkt zu werden braucht die aufgerichtete Person
nur so weit, dass diese schwerkraftbedingt nicht wieder
zurückfällt. Bei einer Aufrichteeinrichtung, die, wie in ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel vorgesehen, ei-
nen sehr tief liegenden Schwenkpunkt hat, braucht der
Verschwenkbetrag nicht sonderlich groß zu sein, um eine
Person nach Aufrichten derselben in die Abstützlagerung
nach dem Verschwenkvorgang zu bringen. Da das Ge-
wicht der aufgerichteten und zusammen mit der Schwen-
keinheit verschwenkten Person über die Schwenkeinheit
aufgefangen wird und aus diesem Grunde zusätzliche
Haltesysteme grundsätzlich nicht benötigt werden, kann
in dieser Position das zum Aufrichten der Person ver-
wendete Zugmittel, beispielsweise ein Gesäßgurt, eine
Gesäßschale oder auch eine Aufrichtschale gelöst wer-
den. Vor allem bei der Verwendung eines Gesäßhebe-
zeuges kann dieses gelöst und etwa für einen Toiletten-
gang ohne Weiteres die Hose der Person heruntergelas-
sen werden. Während dieser Zeit ist die Person durch
die Schwenkeinheit abgestützt. Allein unterstützend
kann, wenn benötigt, ein zusätzliches Haltesystem zum
Halten der Person auch in dieser Lage eingesetzt wer-
den. Bei Einsatz eines solchen zusätzlichen Haltesy-
stems ist allerdings hervorzuheben, dass im Unterschied
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zu vorbekannten Aufrichteeinrichtungen von diesem zu-
sätzlichen Haltesystem nur ein Bruchteil der zum Halten
einer Person notwendigen Kraft auf die Person einwirkt
und daher derartige zusätzliche Haltemittel auch bei sol-
chen Personen eingesetzt werden können, die anson-
sten mit derartigen Haltesystemen nicht gehalten werden
können.
[0008] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist vorge-
sehen, dass die Schwenkeinheit während des Vorgan-
ges des Verschwenkens über einen Totpunkt ver-
schwenkt wird und somit diese zusammen mit der damit
verschwenkten Person in ihrer verschwenkten Stellung
sich in einer Übertotpunktstellung befindet. Es ist dann
nicht notwendig, in den Endstellungen der Aufrichteein-
richtung zusätzliche Sicherungseinrichtungen zum Hal-
ten der Schwenkeinheit in diesen Stellungen vorzuse-
hen. Eine solche Übertotpunktstellung ist typischerweise
anschlagbegrenzt. Bei einer solchen Ausgestaltung be-
findet sich der Schwerpunkt der Schwenkeinheit mit einer
daran angeschlossenen Person zu Beginn des
Schwenkvorganges zum Aufrichten der Person in einer
Position in Schwenkrichtung gesehen vor der Schwenk-
achse und nach Abschluss des Schwenkvorganges hin-
ter der Schwenkachse. Die Schwenkeinheit ist bei einer
solchen Ausgestaltung somit als Wippe konzipiert.
[0009] Eine solche Schwenkeinheit kann schwenkbar
an ein Gestell oder eine Standeinheit angeschlossen
sein, wobei der Verschwenkvorgang manuell, auch
durch die darauf befindliche Person selbst, oder durch
einen Antrieb, beispielsweise einen elektromotorischen
Antrieb ausgeführt werden kann. Das Gestell selbst ist
bei einer solchen Ausgestaltung gegenüber der Schwen-
keinheit feststehend. Gemäß einem sich hiervon unter-
scheidenden Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass
das Gestell selbst über seine bodenseitige Abstützung,
vorzugsweise einen Totpunkt überwindend, ver-
schwenkt werden kann. Bei einer solchen Ausgestaltung
bildet die Schwenkachse das Hebellager eines zweiar-
migen Hebels, von dem die Fußauflage den kürzeren
Hebelarm und ein sich winklig an die Fußauflage an-
schließender Abschnitt des Gestells, der bei vorbekann-
ten Liftern der Tragsäule entspricht, den längeren He-
belarm bildet. Die bodenseitige Abstützung kann über
ein Wipplager erfolgen, welches beispielsweise durch
zwei voneinander beabstandete Rollen bzw. deren Dreh-
achse gebildet wird. Aufgrund der vorbeschriebenen He-
belübersetzung ist ein Verschwenken selbst einer
schweren, an die Schwenkeinheit angeschlossenen Per-
son nach Aufrichten derselben in die verschwenkte Stel-
lung für das Pflegepersonal ohne größere Kraftanstren-
gung möglich. Als Anschlag dient bei einer solchen Aus-
gestaltung beispielsweise ein der Fußauflage bezüglich
des Hebellagers gegenüberliegender Anschlagarm, der
sich in der verschwenkten Stellung der Schwenkeinheit
bodenseitig abstützt. In der anderen Stellung befindet
sich dieser Anschlagarm dagegen nicht in Bodenkontakt.
In einer Weiterbildung ist vorgesehen, die Aufrichteein-
richtung mit einem Kippsicherungsmechanismus auszu-

rüsten, damit, wenn betätigt, die Aufrichteeinrichtung
nach dem Verschwenken nicht unbeabsichtigt wieder in
die Ausgangsstellung zurückschwenkt.
[0010] Die Hebeeinrichtung ist bei einer solchen Aus-
gestaltung Teil der Schwenkeinheit und wird mit dieser
aus der einen in die andere Stellung verschwenkt. Da
eine aufzurichtende Person typischerweise mit einem
Gesäß- oder Lendengurt aufgerichtet wird, während sich
die Füße der aufzurichtenden Person auf der Fußauflage
und die Knie bzw. Schienbeine an der diesbezüglichen
Abstützung abstützen, ist es nicht erforderlich, das typi-
scherweise als Seil oder Gurt eingesetzte Zugmittel über
die Höhe des Brustkorbes einer aufzurichtenden Person
führen zu müssen. In der aufgerichteten Stellung kann
dieses sich außerhalb des Gesichtsbereiches der aufge-
richteten Person befinden.
[0011] Weitere Vorteile und weitere Ausgestaltungen
der Erfindung ergeben sich auch aus der nachfolgenden
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematisierte Seitenansicht einer Auf-
richteeinrichtung in einer ersten Stellung der-
selben mit einer daran angeschlosse- nen auf-
zurichtenden Person,

Fig. 2: eine Stirnseitenansicht der Aufrichteeinrich-
tung der Figur 1,

Fig. 3: die Aufrichteeinrichtung der Figur 1 mit der
daran angeschlos- senen Person in aufgerich-
teter Stellung,

Fig. 4: die Aufrichteeinrichtung der Figur 3 mit der
daran angeschlos- senen aufgerichteten Per-
son in einer zweiten Stellung der Ein- richtung,

Fig. 5: die Aufrichteeinheit der Figuren 1 bis 4 mit ei-
ner zusätzlichen Kippsicherung bei nicht be-
tätigtem Kippsicherungsmechanis- mus und

Fig. 6: die Aufrichteeinheit der Figur 5 nach Ver-
schwenken derselben und Betätigen des
Kippsicherungsmechanismusses.

[0012] Eine Aufrichteeinrichtung 1 zum Aufrichten ei-
ner Person aus einer sitzenden Stellung in eine aufge-
richtete stehende Stellung verfügt über ein Gestell 2. Das
Gestell 2 ist bodenseitig durch zwei voneinander beab-
standete Räder 3, 3.1 abgestützt. Die Drehachse der Rä-
der 3, 3.1 ist in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 4 ge-
kennzeichnet. Zum Abstützen des Gestells 2 in der in
Figur 1 gezeigten Stellung dienen des Weiteren zwei von
den Rädern 3, 3.1 beabstandete, kleinere Lenkrollen 5,
5.1. Das Gestell 2 besteht im Wesentlichen aus zwei von-
einander beabstandeten, bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel aus jeweils einem Rohr hergestellten Ge-
stellteilen 6, 6.1 (siehe Figur 2), die in nicht näher dar-
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gestellter Art und Weise starr durch Querstreben oder
andere, die Gestellteile 6, 6.1 verbindende Elemente mit-
einander verbunden sind. Die Gestellteile 6, 6.1 sind wei-
testgehend L-förmig konzipiert. Der kürzere Schenkel 7
jedes Gestellteils 6, 6.1 dient als Halterung einer die Ge-
stellteile 6, 6.1 verbindenden Fußauflage 8. Die längeren
Schenkel 9 der Gestellteile 6, 6.1 bilden zusammen eine
Tragsäuleneinheit. Die längeren Schenkel 9 der Gestell-
teile 6, 6.1 sind im Bereich ihres oberen Endes zu einem
Stütz- und Griffelement 10 geformt, welches bei dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel als offener Ring ausge-
führt ist. Im Bereich des Stütz- und Griffelementes 10
sind die beiden Gestellteile 6, 6.1 mit einer Achse 11
verbunden, an die wiederum eine als Brustkorbabstüt-
zung dienende gepolsterte Stützplatte 12 angeschlossen
ist. In Höhe des oberen Schienbeins einer aufzurichten-
den Person befindet sich eine Kniestütze 13. An dieser
Stütze 13 können die Schienbeine einer Person abge-
stützt sein. Die Kniestütze 13 ist in nicht näher darge-
stellter Art und Weise in vertikaler Richtung gegenüber
den Gestellteilen 6, 6.1 einrichtbar.
[0013] Die Aufrichteeinrichtung 1 verfügt des Weiteren
über eine insgesamt mit dem Bezugszeichen 14 gekenn-
zeichnete Hebeeinrichtung, umfassend bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel eine elektromotorisch be-
triebene Gurtwinde 15 als Antriebseinheit, einen Gurt 16
als Zugmittel sowie einen Gesäßgurt 17, der an das freie
Ende des Gurtes 16 angeschlossen ist. Der Gesäßgurt
17 dient, wie in Figur 1 schematisiert gezeigt, zum Um-
greifen des Gesäßes einer aufzurichtenden Person. An
das Gestell 2 ist des weiteren ein jedem Gestellteil 6, 6.1
zugeordneter Abstützarm 18 angeschlossen, der bezüg-
lich seiner in Figur 1 erkennbaren Neigung mittels eines
Strebs 19 einrichtbar ist. Zum Verstellen der Neigung
des Abstützarmes 18 sind in die Gestellteile 6, 6,1 meh-
rere Anschlussbohrungen 20 eingebracht, wobei vorge-
sehen ist, dass der Streb 19 mit seinem gestellseitigen
Ende entsprechend der gewünschten Neigung in der je-
weiligen Anschlussöffnung 20 festsetzbar ist. Zu diesem
Zweck ist der Streb 19 gelenkig an dem jeweiligen Ab-
stützarm 18 gehalten. Die Schwenkachse des Abstütz-
arms 18 trägt das Bezugszeichen 21. Eine Verstellung
der Neigung des Abstützarmes 18 kann auch mittels ei-
nes elektromotorischen Antriebes oder beispielsweise
eines manuellen Spindeltriebes anstelle der in den Figu-
ren dargestellten Ausgestaltung erfolgen. An dem Ab-
stützarm 18, der bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel aus zwei parallel zueinander verlaufenden Armtei-
len besteht, ist jeweils eine Lenkrolle 22 angeschlossen,
über die eine bodenseitige Abstützung des Gestells 2 in
einer gegenüber der in Figur 1 gezeigten verschwenkten
Stellung möglich ist. Die beiden Abstützarme 18 sind
durch einen Querstreb miteinander verbunden. Dieser
Querstreb kann auch als Trittstufe ausgebildet sein.
[0014] In der in Figur 1 gezeigten Stellung des Gestells
2 bzw. der Aufrichteeinrichtung 1 ist das Gestell über die
Räder 3, 3.1 sowie die Lenkrollen 5, 5.1 bodenseitig ab-
gestützt. Die Lenkrollen 22 haben dagegen keinen Bo-

denkontakt. In dieser Stellung befindet sich die Aufrich-
teeinrichtung 1 zum Aufrichten einer Person 23, die bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel aus einer sitzen-
den Stellung in eine aufgerichtete Stellung gebracht wer-
den soll. Aufgerichtet wird die Person 23, indem die Füße
derselben auf die Fußauflage 8 abgestellt und die Knie
bzw. der obere Abschnitt der Schienbeine gegen die
Kniestütze 13 gestellt werden. Der Gesäßgurt 17 ist in
eine das Gesäß der Person 23 umschließende Anord-
nung gebracht worden. In Figur 1 befindet sich die Person
23 noch nicht in der für ein Aufrichten vorgesehenen Stel-
lung. Um die Person 23 aufrichten zu können, wird die
Person 23 zunächst die Füße weiter in Richtung zu dem
vorderen Abschluss der Einrichtung 1 versetzen, bis
dass die Knie und/oder der obere Abschnitt der Unter-
schenkel an der Kniestütze 13 zur Anlage kommen. Wird
ausgehend von einer solchen Position die Hebeeinrich-
tung 14 betätigt, wird die Person 23 infolge der vorbe-
schriebenen Abstützung auf der Fußauflage 8 und der
Kniestütze 13 in eine aufrechte Stellung, wie in Figur 3
gezeigt, gebracht. In dieser aufrechten Stellung ist der
Brustkorb zwischen die Stütz- und Griffelemente 10 der
Gestellteile 6, 6.1 eingebracht, so dass hierdurch der
Brustkorb der Person 23 eine seitliche Führung der Ab-
stützung erfahren kann. Mit seinen in den Figuren nicht
dargestellten Händen kann die Person 23 den Endbe-
reich der Stütz- und Griffelemente 10 ergreifen und sich
hieran festhalten. Die Stützplatte 12 liegt entweder be-
reits in dieser aufgerichteten Stellung an dem Brustkorb
der Person 23 an oder befindet sich in geringem Abstand
zu diesem. Die Stützplatte 12 ist, wie in Figuren 1 und 3
erkennbar, an der Achse 11 außermittig aufgehängt, so
dass die in Figur 1 gezeigte Stellung die typische Ruhe-
stellung ist, wobei aufgrund ihrer gelenkigen Anordnung
an dem Gestell 2 die Stützplatte sich der Kontur der ab-
zustützenden Person im Bereich ihres Brustkorbes an-
passt.
[0015] Um den Gesäßgurt 17 von der Person 23 lösen
zu können, wird die Aufrichteeinrichtung 1 um die Dreh-
achse 4 der Räder 3, 3.1 verschwenkt, bis die Lenkrollen
22 des Abstützarms 18 in Bodenkontakt gelangen und
dadurch die Verschwenkbewegung beenden. Eine sol-
che Verschwenkbewegung wird durch Ergreifen der
Stütz- und Griffelemente 10 durch eine Pflege- oder Hilfs-
person ausgeübt, die typischerweise einen Fuß gegen
die die beiden Abstützarme 18 verbindenden Streb als
Widerlager stellt. Diese verschwenkte Stellung der Auf-
richteeinrichtung 1 mit der Person 23 ist in Figur 4 ge-
zeigt. In dieser Stellung befindet sich der Schwerpunkt
S der Person 23 einschließlich der durch das Gestell 2
bzw. die Aufrichteeinrichtung 1 selbst gebildeten
Schwenkeinheit bezogen auf die ausgeführte Schwenk-
richtung hinter der Schwenkachse 4. Somit wirkt das Ge-
wicht der Person 23 sowie der Schwenkeinheit auf die
Abstützarme 18 bzw. ihre Lenkrollen 22. Die Schwenk-
einheit nebst Person 23 befindet sich in einer stabilen
Übertotpunktstellung. In dieser, in Figur 4 gezeigten Stel-
lung wird der Gesäßgurt 17 nicht mehr zum Halten der
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Person 23 benötigt, da diese über die Fußauflage 8, Knie-
stütze 13 und die sich zwischen den Stütz- und Griffele-
menten 10 erstreckende Stützplatte 12 sicher gehalten
ist. Folglich kann der Gesäßgurt 17 gelockert oder ent-
fernt werden, um etwa für einen Toilettengang die Hose
der Person 23 lösen und herablassen zu können. Dieses
ist bei der Aufrichteeinrichtung 1 möglich, ohne dass der
Körper der Person 23 notwendigerweise über zusätzli-
che Zughaltemittel gehalten werden müsste. Infolgedes-
sen ist die in Figur 4 gezeigte Kipplagerung für die Person
23 auch nicht unangenehm.
[0016] Aus ihrer in Figur 4 gezeigten Kipplagerung wird
die Person 23 in entsprechend umgekehrter Reihenfolge
wieder in eine sitzende Stellung gebracht.
[0017] In der in Figur 4 gezeigten Kipplagerung der
Person 23 kann diese, wenn gewünscht, auch transpor-
tiert werden. Dabei gewährleisten die relativ großen Rä-
der 3, 3.1 ein sicheres Fahren und die Lenkrollen 22 ein
problemloses Rangieren. Von Vorteil ist bei der in den
Figuren dargestellten Ausgestaltung zudem, dass der
Abstützarm 18 relativ kurz bemessen sein kann, was das
Fahren mit der Aufrichteeinrichtung 1, insbesondere das
Rangieren erleichtert. Wenn gewünscht, kann zum Fah-
ren der Aufrichteeinrichtung 1 ein elektromotorischer An-
trieb eingesetzt werden. Der Abstand der Fußauflage 8
vom Boden kann trotz der daran angeordneten Lenkrol-
len 5, 5.1, die grundsätzlich auch als Gleiter konzipiert
sein können, gering sein, da die Abstützung über diese
Rollen 5, 5.1 letztendlich nur zum Aufnehmen der Person
23 benötigt wird. Die geringe Höhe der Fußauflage 8 ge-
währleistet, dass diese mit ihrer bodenseitigen Abstüt-
zung ohne weiteres unter Betten, Stühle oder derglei-
chen geschoben werden kann. Des Weiteren ist von Vor-
teil, dass die Einrichtung mit einem kurzen Radstand kon-
zipiert werden kann, wodurch ein Rangieren derselben,
insbesondere mit einer darauf in ihrer Kipplagerung be-
findlichen Person möglich ist.
[0018] In Bezug auf die Ausübung der Verschwenkbe-
wegung bilden die Schenkel 9 des Gestells 2 mit dem
oberen, bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel als
Stütz- und Griffelement 10 ausgebildeten Ende den län-
geren Hebel eines zweiarmigen Hebels aus mit der Fol-
ge, dass das Verschwenken einer auch schwereren Per-
son ohne großen Kraftaufwand für das Pflegepersonal
oder auch eine Hilfsperson möglich ist.
[0019] Die Einrichtung 1 kann als Selbstfahrer konzi-
piert sein. In einem solchen Fall ist es zweckmäßig, wenn
eine Trittstufe abstützarmseitig angeordnet ist, auf der
eine Hilfsperson in der verschwenkten Stellung der Auf-
richteeinrichtung 1 zu stehen vermag.
[0020] Es versteht sich, dass die Aufrichteeinrichtung
1 hinsichtlich des Verschwenkbetrages so konzipiert ist
oder eingestellt wird, dass in der Kipplagerungsstellung
der Schwerpunkt hinreichend weit hinter der Schwenk-
achse 4 angeordnet ist, um ein unbeabsichtigtes Zurück-
schwenken zu vermeiden. Je nach Ausgestaltung ist da-
her der Betrag der ausführbaren Verschwenkbewegung
vorgesehen. Typischerweise ist der Verschwenkbetrag

kleiner als 45°. Zumeist dürfte ein Verschwenkbetrag von
15-30° hinreichend sein, ohne dass dieses im Rahmen
dieser Ausführungen im einzelnen dargelegt werden
müsste.
[0021] Figur 5 zeigt eine weitere Aufrichteeinrichtung
1.1, die grundsätzlich der Aufrichteeinrichtung 1 der Fi-
guren 1 bis 4 entspricht. Daher sind gleiche Teile auch
mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. Die Auf-
richteeinrichtung 1.1 verfügt zusätzlich zu den Merkma-
len der Aufrichteeinheit 1 über einen Kippsicherungsme-
chanismus 24. Der Kippsicherungsmechanismus 24
dient zum Verhindern eines Zurückschwenkens der Auf-
richteeinrichtung 1.1, nachdem diese aus ihrer in Figur
5 gezeigten Stellung in ihre in Figur 6 gezeigte ver-
schwenkte Stellung gebracht worden ist. Der Kippsiche-
rungsmechanismus 24 ist in der Stellung der Aufrichte-
einrichtung 1.1 in Figur 5 nicht betätigt. Der Kippsiche-
rungsmechanismus 24 verfügt über einen unterhalb der
Fußauflage 8 angeordneten Schwenkfuß 25. Dieser ist
um eine parallel zur Drehachse 4 des Rades 3 angeord-
nete Schwenkachse verschwenkbar. Der Schwenkfuß
25 ist durch einen Stellhebel 26 verstellbar, der wiederum
an einen Betätigungshebel 27 gelenkig angeschlossen
ist. Der Betätigungshebel 27 ist bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel als Winkel ausgeführt und im Be-
reich des Endes seines längeren Schenkels 28 schwenk-
bar an dem Streb 19 gelagert. Die in Figur 5 gezeigte
Endstellung des Betätigungshebels 27 ist nicht in nicht
näher dargestellter Art und Weise anschlagbegrenzt. Ei-
ne Zugfeder 29 hält den Betätigungshebel 7 gegen den
Anschlag gedrückt.
[0022] Nachdem die Aufrichteeinrichtung 1.1 mit der
Person 23 verschwenkt worden ist, kann der Kippsiche-
rungsmechanismus 24 zum Ausschwenken des
Schwenkfußes 25 betätigt werden. Zu diesem Zweck
wird der Betätigungshebel 27 in der Figur 5 eingezeigten
Pfeilrichtung verstellt. Im Zuge diese Bewegung wird die-
ser über den durch die Zugfeder 29 definierten Totpunkt
hinweg bewegt und befindet sich in der in Figur 6 gezeig-
ten Stellung gegen einen anderen Anschlag wirkend und
durch die Zugfeder 29 in dieser Stellung gehalten. Der
Schwenkfuß 25 ist ausgeschwenkt und stützt sich am
Boden ab. Folglich ist ein Rückschwenken der Aufrich-
teeinrichtung 1.1 in die in Figur 5 gezeigte Grundstellung
nicht möglich. Hierfür muss zunächst der Kippsiche-
rungsmechanismus 24 in seine andere Stellung gebracht
werden.
[0023] Der Betätigungshebel 27 wird bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel manuell durch die die Auf-
richteeinrichtung 1.1 bedienende Person betätigbar.
Selbstverständlich ist es ohne Weiteres möglich, eine
Betätigungseinrichtung an dem Stütz- und Griffelement
anzuordnen, über welches sodann der Betätigungshebel
27 in die eine oder andere Stellung bewegt wird.
[0024] Eine solche Kippsicherung dient zum Verhin-
dern eines unbeabsichtigten Rückschwenkens der Auf-
richteeinrichtung 1.1, etwa bei unbeabsichtigten Bewe-
gungen der darauf abgestützten Person 23.
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[0025] Da die Aufrichteeinrichtung 1.1 der in Figur 6
gezeigten Stellung sicher steht, wird es grundsätzlich als
ausreichend angesehen, wenn der Kippsicherungsme-
chanismus 24 einen Schwenkfuß 25 umfasst. Gleichfalls
ist es möglich, den Kippsicherungsmechanismus mit
zwei Schwenkfüßen zu konzipieren, von denen sodann
jeweils einer unter dem jeweiligen, den Schenkel 7 bil-
denden Rohr der Fußauflage angeordnet ist.
[0026] In einer in den Figuren nicht dargestellten Wei-
terbildung ist bei einer Aufrichteeinrichtung vorgesehen,
diese höheneinrichtbar zu konzipieren. Eine solche Hö-
heneinrichtbarkeit dient zum Anpassen des Gestells der
Aufrichteeinrichtung an unterschiedliche Körpergrößen
damit aufzurichtenden Personen. Zu diesem Zweck ist
das Gestell teleskopartig verlängerbar und in unter-
schiedlichen Höhen verriegelbar, und zwar vorzugswei-
se an einer Stelle oberhalb der Anordnung der Hebeein-
richtung und unterhalb der den Gurt umlenkenden Rolle.
[0027] Die Beschreibung der Erfindung ist anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben worden. Ohne den
Umfang der Ansprüche zu verlassen, ergeben sich für
einen Fachmann zahlreiche weitere Ausgestaltungen,
die Erfindung verwirklichen zu können.

Bezugszeichenliste

[0028]

1, 1.1 Aufrichteeinrichtung

2 Gestell

3,3.1 Rad

4 Drehachse

5, 5.1 Lenkrolle

6, 6.1 Gestellteil

7 Schenkel

8 Fußauflage

9 Schenkel

10 Stütz- und Griffelement

11 Achse

12 Stützplatte

13 Kniestütze

14 Hebeeinrichtung

15 Gurtwinde

16 Gurt

17 Gesäßgurt

18 Abstützarm

19 Streb

20 Anschlussöffnung

21 Schwenkachse

22 Lenkrolle

23 Person

24 Kippsicherungsmechanismus

25 Schwenkfuß

26 Stellhebel

27 Betätigungshebel

28 Schenkel

29 Zugfeder

S Schwerpunkt

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Aufrichten einer Person, insbeson-
dere aus einer sitzenden Stellung, umfassend eine
Fußauflage (8), eine Kniestütze (13) und eine einen
Antrieb (15) und ein von diesem bewegbares Zug-
mittel (16, 17) aufweisende Hebeeinrichtung (14),
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (1,
1.1) über eine Brustkorbabstützung (12) zum Abstüt-
zen des Brustkorbes einer mit der Einrichtung (1,
1.1) aufgerichteten Person (23) verfügt und die zu-
mindest eine Brustkorbabstützung (12), die Knie-
stütze (13) sowie die Fußauflage (8) als Schwenk-
einheit zum Schwenken einer aufgerichteten Person
(23) um eine horizontal verlaufende Achse (4) in
Richtung der Aufrichtebewegung verschwenkbar
sind.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkachse (4) eine Raum-
lage aufweist, damit durch den Schwenkvorgang der
Schwerpunkt (S) der Schwenkeinheit mit einer daran
abgestützten Person (23) aus einer zu Beginn des
Schwenkvorganges in Schwenkrichtung vor der
Schwenkachse (4) befindlichen Position in eine nach
Abschluss des Schwenkvorganges hinter der
Schwenkachse (4) befindliche Position verstellt wird.
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3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkbewegung der
Schwenkeinheit durch einen Anschlag (18, 22) be-
grenzt ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stellung des Anschlages (18,
22) zum Einstellen des ausführbaren Schwenkbe-
trages der Schwenkeinheit einrichtbar ist.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (1,
1.1) ein Gestell (2) umfasst, an das die Fußauflage
(8), die Kniestütze (13), die Brustkorbabstützung
(12) sowie die Hebeeinrichtung (14) angeschlossen
sind, und das Gestell (2) bodenseitig über ein die
Schwenkachse (4) der durch das Gestell (2) gebil-
deten Schwenkeinheit definierendes Wipplager ab-
gestützt ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fußauflage (8) den einen Arm
eines zweiarmigen, in dem Wipplager gelagerten
Hebels bildet und mit ihrer Ebene einen Winkel mit
einem sich im Wesentlichen parallel zu einer mit der
Einrichtung aufgerichteten Person (23) erstrecken-
den Gestellabschnitt (9) angeordnet ist, womit dieser
Gestellabschnitt (9) im Bezug auf das Lager (4) des
Hebels einen zweiten Hebelarm bildet.

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gestell (2) zumindest einen
Stützarm (18) zum Bereitstellen eines die Schwenk-
bewegung durch eine bodenseitige Abstützung be-
grenzenden Anschlag aufweist, der im Bezug auf die
Fußauflage (8) und die Wipplagerung (4) einen zwei-
ten Hebelarm bildet.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Wipplager durch
zwei voneinander beabstandete, drehbar an das Ge-
stell (2) angeschlossene Rollen oder Räder (3, 3.1)
gebildet ist, deren Drehachse (4) die Schwenkachse
der Schwenkeinheit ist.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fußauflage (8) und/oder der zu-
mindest eine Stützarm (18) zur bodenseitigen Ab-
stützung über Rollen (5, 5.1; 22) oder Gleiter verfü-
gen.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Brustkorbabstüt-
zung das Gestell (2) eine vorzugsweise verschwenk-
bar angeordnete Stützplatte (12) aufweist.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hebeeinrichtung

(14) als Antrieb über eine elektromotorische Gurt-
oder Seilwinde (15) verfügt und als bewegbares Zug-
mittel in Anpassung an den Antrieb ein Gurt (16) oder
ein Seil vorgesehen ist.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an das Zugmittel (16) ein Trage-
und/oder Stützelement, etwa eine Schale oder ein
Tuch zum Abstützen der aufzurichtenden Person
(23) für den Vorgang des Aufrichtens angeschlossen
ist.

13. Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (1.1)
über einen stellbaren Kippsicherungsmechanismus
(24) verfügt, durch den, wenn betätigt, ein Zurück-
schwenken der Einrichtung (1.1) in ihrer Ausgangs-
position verhindert ist.

14. Einrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kippsicherungsmechanismus
(24) als Gelenkkette mit zwei stabilen Endstellungen
ausgeführt ist.
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